
SWK-Zuschuss von bis zu 100% (maximal 3.000 Euro) der Kosten für die Maßnahme zur Energieeffizienz-
steigerung und zum Ausbau Erneuerbarer Energien in Krefeld, Straelen oder Wachtendonk.

für den SWK ÖkoFonds

SWK – Förderantrag

Förderbedingungen – Kurzfassung

Stand: 01.08.2024

Die Bescheinigung der Gemeinnützigkeit liegt bei.

Die Erläuterung des Projektvorhabens mit Angabe der voraussichtlichen Kosten liegt bei.

Die Bedingungen des Förderprogramms erkenne(n) ich/wir an.
Ich/wir erkläre(n) hiermit das Einverständnis, dass die durch diesen Förderantrag, die spätere Abrechnung zum 
Förderantrag und die jeweils beizufügenden Unterlagen erhobenen Daten der SWK ENERGIE GmbH übermittelt 
und von der SWK ENERGIE GmbH zur Abwicklung des SWK-Förderprogramms sowie zu Werbezwecken verarbeitet 
und genutzt werden.

Dieses Formular bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen!

SWK ENERGIE GMBH
St. Töniser Str. 124, 47804 Krefeld
swk.de SW
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Ort Datum (TT.MM.JJJJ) Unterschrift der Antragsteller*in

Name oder Verein

Antragsteller*in

Gebäude-Adresse (falls abweichend)

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen)

E-Mail

Kundennummer bei der SWK (wenn vorhanden)

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeffizienzstei-
gerung, zum Ausbau Erneuerbarer Energien oder z.B. eine 
Bildungsmaßnahme zum Thema Nachhaltigkeit in Krefeld, 
Straelen und Wachtendonk.

Die Einzelheiten zur Förderung entnehmen Sie bitte dem 
Anhang „Kriterienkatalog und Förderbedingungen SWK 
ÖkoFonds“.

Eine Förderung können gemeinnützige Vereine oder För-
dervereine von Schulen aus Krefeld, Straelen oder Wachten-
donk beantragen.

Sie müssen berechtigt seine eine Spendenbescheinigung 
auszustellen. 

Dem Förderantrag ist eine Erläuterung des Projektvorhabens 
mit Angabe der voraussichtlichen Kosten beizufügen. 

Sie erhalten eine schriftliche Bewilligung Ihres Antrags mit 
Angabe des voraussichtlichen Förderbetrages.

Zur Feststellung und Überweisung der Fördergelder ist ein 
separater SWK-Abrechnungsantrag bei der SWK Energie 
GmbH einzureichen. Rechnungsunterlagen nach Durch-
führung der Maßnahme sind spätestens drei Monate nach 
Durchführung der Maßnahme einzureichen.

Die Anzahl der förderbaren Anlagen ist begrenzt. Die An-
träge werden nach Eingang bewilligt. 

Ein Rechtsanspruch auf unsere Zuschüsse besteht nicht.

Die Förderaktion läuft bis auf Widerruf.

SWK ENERGIE GmbH  
Vertrieb Privat-/Gewerbekunden – ÖkoFonds  
St. Töniser Str. 124  
47804 Krefeld
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